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33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §19;

BewG 1955 §50 Abs1;

BewG 1955 §51 Abs1;

1. BewG 1955 § 19 heute

2. BewG 1955 § 19 gültig ab 30.07.1955

1. BewG 1955 § 50 heute

2. BewG 1955 § 50 gültig ab 15.12.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2012

3. BewG 1955 § 50 gültig von 01.05.1996 bis 14.12.2012 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 201/1996

4. BewG 1955 § 50 gültig von 30.12.1987 bis 30.04.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 649/1987

1. BewG 1955 § 51 heute

2. BewG 1955 § 51 gültig ab 11.07.1963 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 145/1963

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2008/13/0118

Rechtssatz

Können Ringöfen und Trockenkammeranlagen mit den sie umschließenden Mauern als technische und wirtschaftliche

Einheit angesehen werden, bilden diese nach der Vorschrift des § 50 Abs. 1 BewG Betriebsvorrichtungen, auch wenn

sie wesentliche Bestandteile des Grund und Bodens sind. Ihr Wert ist bei der Einheitsbewertung der sie umfassenden

Gebäude nicht zu erfassen, und zwar auch dann nicht, wenn die Gebäude mit diesen Betriebsvorrichtungen

zusammen eine wirtschaftliche Einheit bilden und vermöge ihrer technischen Verbindung mit den Öfen

(Trockenkammern) für sich selbst - ohne diese Betriebsvorrichtungen - baulich nicht bestehen könnten (vgl. das hg.

Erkenntnis vom 16. Oktober 1957, 1735/53, VwSlg 1711 F/1957). Die einheitliche Verbindung mit den umschließenden

Mauern eines Gebäudes hindert somit nicht die QualiFkation von Einbauten als Betriebsvorrichtung, bewirkt aber

auch für sich noch nicht, dass auch das umfassende Gebäude selbst zur Betriebsvorrichtung würde.Können Ringöfen

und Trockenkammeranlagen mit den sie umschließenden Mauern als technische und wirtschaftliche Einheit

angesehen werden, bilden diese nach der Vorschrift des Paragraph 50, Absatz eins, BewG Betriebsvorrichtungen, auch

wenn sie wesentliche Bestandteile des Grund und Bodens sind. Ihr Wert ist bei der Einheitsbewertung der sie

umfassenden Gebäude nicht zu erfassen, und zwar auch dann nicht, wenn die Gebäude mit diesen

Betriebsvorrichtungen zusammen eine wirtschaftliche Einheit bilden und vermöge ihrer technischen Verbindung mit

den Öfen (Trockenkammern) für sich selbst - ohne diese Betriebsvorrichtungen - baulich nicht bestehen könnten

vergleiche das hg. Erkenntnis vom 16. Oktober 1957, 1735/53, VwSlg 1711 F/1957). Die einheitliche Verbindung mit den

umschließenden Mauern eines Gebäudes hindert somit nicht die QualiFkation von Einbauten als Betriebsvorrichtung,

bewirkt aber auch für sich noch nicht, dass auch das umfassende Gebäude selbst zur Betriebsvorrichtung würde.
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